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wirklichung der baulichen und
organisatorischen Massnahmen hat deshalb
auf Grund einer systematischen,
langfristigen Planung und Koordination zu
erfolgen.
Bedürfnisse, äussere Gegebenheiten und
Ressourcen des Zivilschutzes müssen im
regionalen Zusammenhang und in enger
Koordination mit anderen regionalpla-
nerischen Aspekten wie Wohnungsbau,
Verkehrsbauwesen usw. studiert und
geplant werden. Eine solche Region
kann, je nach den örtlichen Gegebenheiten,

einen Teil der Gemeinde, eine
ganze Gemeinde oder mehrere Gemeinden

umfassen. Die Resultate dieser
Planung führen zur «Generellen
Zivilschutzplanung» (GZP), welche die
Ergänzung des bisherigen Zivilschutzdis-
positivs darstellt. Sie umfasst die
Grundlagen für die spezifische Planung
aller Zivilschutzmassnahmen dieser
Region. Der Zweck der generellen
Zivilschutzplanung ist das Erreichen des
Vollausbaus, das heisst die Bereitstellung

eines Schutzplatzes für jeden
Einwohner und der dazugehörenden
zivilschutzmässigen Infrastruktur. Sie
berücksichtigt aber auch die Uebergangs-

zeit bis zum Vollausbau und umfasst im
wesentlichen folgende Punkte:

— Darstellung der zivilschutzmässigen
Gefährdung der Gemeinde oder
Region, wie Trümmerflächen, Brandgebiete,

Ueberflutungs- und Ueber-
schwemmungszonen, Bereiche von
Wasserschwall und Rutschungen,
spezielle Gefährdung durch nahe
gelegene mögliche Einzelziele wie
militärische Anlagen, Industrie und
Verkehrswege.

— Ermittlung der gegenwärtigen
Verteilung der Einwohner, der Art, Zahl
und Lage der vorhandenen Schutzplätze

sowie des Schutzplatzdefizites.
— Abklärung der Versorgungsmöglichkeiten

mit lebenswichtigen Gütern
für den Aufenthalt im Schutzraum
sowie für die Rettungs-, Räumungsund

Wiederinstandstellungsarbeiten,
soweit dies nicht Aufgabe der
Kriegswirtschaft ist.

— Beurteilung des gegenwärtigen zivil¬
schutzmässigen Ausbauzustandes.
Bestandesaufnahme der Möglichkeiten

für Behelfsschutzräume und der
Massnahmen gegen überraschende

konventionelle Angriffe. Planung für
die Zuweisung der Bevölkerung zu
den verschiedenen Schutzräumen
beziehungsweise Behelfsschutzräumen.

Ermittlung der Möglichkeiten zur
definitiven Deckung des
Schutzplatzdefizites der Gemeinde. Festlegung

der Lage, der Kapazität und
der Einzugsgebiete von öffentlichen
Schutzräumen. Erarbeitung der
Grundlagen für eine vorausschauende

Schutzbauplanung und Koordination
mit der langfristigen kommunalen

Finanzplanung.
Ermittlung des baulichen Zustandes
im Zeitpunkt des voraussichtlichen
Planungszieles der Gemeinde, das
heisst bei Vollüberbauung des
Gemeindegebietes. Schaffung der
Rechtsgrundlagen für die fallweise
Befreiung von der Baupflicht und
den Einkauf in bestehende oder zu
schaffende Sammelschutzräume.
Planung der gesamten baulichen
Struktur der Zivilschutzorganisation
unter stetiger Berücksichtigung der
Lage der Personenschutzräume.
Fortsetzung und Schluss in Nr. 12/71

Inserate im «Zivilschutz» sind Berater
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Eignet sich auch für die Lagerung von Zivilschutzmaterial in
Ausbildungszentren, Lagern und Sanitätshilfsstellen.
(Sehr schöne Relerenzanlagen.)

NORMTEIL-SYSTEM

das symmetrische Vierkantrohr
ermöglicht den Anbau der anderen
Bauelemente an allen vier Seiten

dieser exklusive Vorteil bietet
praktisch unbegrenzte
Konstruktionsmöglichkeiten

rascher und einfacher Zusammenbau

ganzer Anlagen
ohne Schrauben

bei Demontage oder Umbau sind
alle Teile wieder verwendbar

ausserordentlich formschön
und stabil

optimale Platzausnützung, da
Einzelteile in vielen Massen
ab Lager erhältlich sind.
Kein Zuschneiden und demzufolge
kein Materialverlust.

GABS
Aktiengesellschaft
8304 Wallisellen
Telefon 051 9325 93
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